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Jugendrechtshäuser und Interkultureller Dialog – Module 
für eine zukunftsfähige Gesellschaft. Zum neuen Denk- und 
Handlungskonzept der Rechtspädagogik in der Prävention

1  Einleitung

In Deutschland gibt es seit gut zehn Jahren 
Beratungs- und Kooperationsstellen in recht-
lichen, kulturellen und pädagogischen Ange-
legenheiten – so genannte Jugendrechtshäuser 
(JRH). Sie verstehen sich als Hilfs-, Bildungs-, 
Erziehungs- und Diskussionsbörsen für Kin-
der, Jugendliche und Heranwachsende sowie 
für ihre Eltern, Betreuer, Erzieher und Lehr-
kräfte im Alltag. 

Jugendrechtshäuser sind in ihrer Funktion 
als Demokratieschule auch beliebte Partner 
von Schulen und Jugend(hilfe-)einrichtungen. 
(Rechts-)pädagogisch geschulte Juristen helfen 
bei der Vermittlung von pragmatischen Rechts-
kenntnissen im (Schul-)Alltag und von Rechts-
bewusstsein im ethisch-moralischen sowie im 
europäischen Kontext. Außerdem unterstützen 
sie Schulen bei der Erarbeitung von Konfl ikt-
vermeidungsstrategien sowie bei der Konfl ikt-
schlichtung im Einzelfall.

Mittlerweile gibt es in vielen Bundesländern 
Jugendrechtshäuser; in Deutschland sind es ins-
gesamt knapp 50, die sich um die Zukunftsfä-
higkeit unserer Kinder in einer interkulturellen 
Gesellschaft bemühen.1 Jugendrechtshäuser ste-
hen überwiegend in privater; in Hamburg und 
Berlin in staatlicher Trägerschaft. Es handelt 
sich meist um freie Träger, die in einem regi-
onalen Netzwerk oft ehrenamtlich arbeitender 
Fachkräfte aus den Bereichen Rechtspfl ege 
((Jugend-)Richter, (Jugend-)Staatsanwälte, 
Rechtsanwälte, Polizeibeamte, Bewährungs-

1 Einzelheiten vgl. www.jugendrechtshaus.de 

helfer), Erziehung und Bildung (Lehrer, Erzie-
her, Sozialpädagogen) sowie Medizin (Ärzte, 
Psychologen, Therapeuten) Aufgaben der Bera-
tung speziell für Kinder und Jugendliche anbie-
ten und übernehmen. Mit ihrer begleitenden und 
vermittelnden Aufgabe als Partner in Jugend-
strafverfahren und bei Jugendstraftaten mit star-
kem gewalt- und hasskriminellen2 Hintergrund 
stellen sie zudem einen stabilisierenden Fak-
tor für die freiheitlich-demokratische Grund-

2 Kriminalität, die auf Hass und Vorurteilen beruht und 
jedwede Form von Diskriminierung und Ausgrenzung 
umfasst.
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ordnung in Deutschland als Rechts- und Sozi-
alstaat in der Globalgesellschaft dar. Sie leisten 
damit einen wichtigen Beitrag zur inneren Si-
cherheit3. 

2  Aufbau, Ausrichtung 
und Aufgaben der 
Jugendrechtshäuser 

Jugendrechtshäuser sind im Bundesverband 
der Jugendrechtshäuser e. V.4 als bundeswei-
tem Dachverband organisiert und werden in 
einem kommunalem Präventionsnetzwerk 
zwischen Elternhaus, Kin-
dergarten, Vorschule, Schule 
und schulischen Bildungs-
trägern, Schülervertretung, 
Elternvertretung, Ausbil-
dungseinrichtungen, Indus-
trie- und Handelskammern, 
Handwerkskammern, Stadt-
verwaltungen, Jugendämtern, 
Jugendhilfeeinrichtungen, Po-
lizei, Präventionsrat, Rechts-
anwälten, Justiz, Ärzteschaft, 
Bürgerschaft, Banken und 
Versicherungen, Hochschu-
len und der Wirtschaft aufge-
stellt. 

Das Arbeitsprinzip orientiert sich aus dem 
Grundsatz, hauptamtliche Fachkräfte und eh-
renamtliche Helfer in einem gemeinschaft-
lichen Handeln zur Kinder- und Jugendprä-
vention zu organisieren und das gemeinsame 
Handeln auf dem Weg in ein rechts- und ge-
sellschaftskonformes Leben zu begleiten. Ziel-
gruppe sind deshalb nicht in erster Linie delin-

3 Vgl. von Hasseln, S., Jugendrechtshäuser als Module 
für die innere Sicherheit des freiheitlichen Rechtsstaates 
im 21. Jahrhundert, in: Bundesministerium des Innern 
(Hrsg.), Theorie und Praxis gesellschaftlichen Zusam-
menhalts – Aktuelle Aspekte der Präventionsdiskus-
sion um Gewalt und Extremismus, Berlin 2008, S. 261–
290.

4 Einzelheiten: www.jugendrechtshaus.de 

quente Jugendliche, sondern mithin alle Kinder 
und Jugendlichen. 

Auf Wunsch können mit einer Schule, Ju-
gendclub oder einem Ausbildungsbetrieb Kon-
zepte für junge Menschen erarbeitet werden, 
bei denen sich ein erweiterter Bedarf an Er-
ziehung und Bildung zum rechts- und gesell-
schaftskonformen Verhalten konkretisiert hat. 
So etwa Kinder und Jugendliche aus sog. bil-
dungsfernen, vernachlässigenden und gewalt-
bereiten Elternhäusern, Schüler mit aggressiven 
oder sonstigen sozial auffälligen Fehlverhalten 
(bspw. Cliquen- und Bandenkriminalität, ver-

bale oder tätliche Äußerungen mit der Tendenz 
der nachteiligen Beeinträchtigung oder Schädi-
gung eines anderen, oder auch auf sich selbst 
ausgerichtet sind etc.) oder aus bereits bestehen-
den Gruppen mit intoleranter politischer, kultu-
reller oder religiöser Gesinnung. 

Das Jugendrechtshaus erfüllt damit eine Mitt-
lerfunktion in mehrfacher Hinsicht: Zum einen 
ist es Ansprechpartner zwischen den Bildungs-
einrichtungen, aber auch den rechtlich und so-
zial relevanten Erziehungseinrichtungen sowohl 
in der Primärsozialisation (neben dem Eltern-
haus), als auch in der Sekundärsozialisation (ne-
ben Schulen und Ausbildungseinrichtungen) – 
es ist ein Vermittler im Prozess des Lernens, 
Lehrens und Arbeitens. Es ist weiterhin Ver-
mittler zwischen den Generationen, wenn Alt 
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und Jung miteinander in den Dialog treten. Es 
kann weiterhin als Vermittler zwischen den Be-
teiligten im privat-rechtlichen Bereich, den Bür-
gerinnen und Bürgern und ihren Ansprüchen 
und Bedürfnissen untereinander sowie in der 
Interaktion mit privaten Unternehmen (bspw. 
Erwerb und Veräußerung, Vertragsgestaltung, 
Unterhalt etc.), aber auch im öffentlich-recht-
lichen Bereich in der Interaktion des Bürgers 
mit den Einrichtungen des Staates und seinem 
Handeln, seiner Aufgaben, Funktionen und An-
sprüche gegenüber Bürgern, angesehen werden. 
Und das Jugendrechtshaus ist Vermittler der 
vielfältigen kulturellen, also lebensweltlichen 
Erwartungs-, Erfahrungs- und Handlungsbe-
reiche, die sich aus der gesellschaftlichen In-
teraktion der Menschen als Träger von Rechten 
und Pfl ichten ergeben, vor allem aber auch der 
vom Menschen als Kulturwesen5 bestimmten 
Eigenschaften. Insbesondere in dieser Eigen-
schaft nimmt das Jugendrechtshaus eine wich-
tige, Kulturen und Religionen übergreifende 
Funktion wahr, die sich im Interkulturellen Dia-
log äußert. 

Die Aktualität und Bedeutung der Jugend-
rechtshäuser wird damit in der gesellschaft-
lichen Diskussion um Werte und Wertmaß-
stäbe6, um ökonomische und ökologische 
Ressourcen, um Bildung und Erziehung, um 
technische und technologische Entwicklung 
bzw. Weiterentwicklung sowie um die infor-
mations- und kommunikationstheoretischen 
und -praktischen Grundlagen des globalen Zu-
sammenlebens insbesondere in der Zukunft von 
hoher politischer Relevanz sein. 

5 Zum Verhältnis Mensch-Natur und Mensch-Kultur so-
wie zur Dichotomie Natur-Kultur siehe auch Eagleton, 
T., Was ist Kultur?, München 2001.

6 Zur Bedeutung von Werten und Wertmaßstäben und zu 
der in allen Kulturen und Gesellschaften jeweils an-
genommenen Verallgemeinerung der bestehenden ei-
genkulturellen Wertmaßstäbe und ihrer unrefl ektierten 
Übertragung auf die Fremdkultur (= Ethnozentrismus) 
siehe auch Jouhy, E., Ethnozentrismus und Weltge-
sellschaft, in: Pädagogik: Dritte Welt, Jahrbuch 1983, 
Frankfurt 1983, S. 159–196 bzw. in Jungk, R. (Hrsg.), 
Ernest Jouhy. Klärungsprozesse, Bd. 2, Frankfurt 1988, 
S. 18–54.

3  Entstehung und Einordnung der 
Jugendrechtshäuser

Jugendrechtshäuser entstanden aus der Erkennt-
nis, dass Erziehung und Bildung zum rechtsver-
bindlichen und gesellschaftskonformen Han-
deln, die bereits in der Primärsozialisation, 
also mit dem Ersterwerb von Sprache, Werten, 
Wertmaßstäben und Wertvorstellungen, die 
im Elternhaus beginnen muss und sich in den 
verschiedenen und möglichst vielfältigen Er-
ziehungs- und Bildungseinrichtungen bis hin 
zur selbständigen Erwerbs- und Berufstätigkeit 
fortsetzt7, gegenwärtig in Deutschland nur un-
zureichend vorhanden bzw. zu wenig fest ver-
ankert ist: Kinder und Jugendliche erfahren im 
Elternhaus, in Kindertagesstätten, Vorschulen 
und Schulen nicht, welche Rechte und Pfl ich-
ten sie haben, wie sie gegen (auch sexuelle und 
gewalttätige) Übergriffe, Forderungen, Barrie-
ren oder Widerstände vorgehen können oder 
wie sie ihre individuellen Erwartungen und Er-
fahrungen rechtlich einordnen, inhaltlich ent-
werfen und methodisch erweitern und vertiefen 
bzw. rechtskonform entwickeln und weiterent-
wickeln können. Damit geht ganz konkret ein-
her, dass sie weder ihre individuellen Ansprü-
che, Freiheiten und Möglichkeiten (= Rechte) 
sowie ihre persönlichen und gesellschaftlichen 
Aufgaben, Erfordernisse und Notwendigkeiten 
(= Pfl ichten) kennen, erkennen und handhaben 
können, noch dass ihnen vermittelt wird, wie 
sich ihre Ideen, Hoffnungen und Träume, ihre 
Fähigkeiten und Fertigkeiten ein- und umset-
zen lassen, welche Möglichkeiten und Wege 
sich ihnen eröffnen und welcherlei Schritte auf 
diesen Wegen möglich und erforderlich sind 
bzw. welcherlei Rahmenbedingungen existie-
ren. Dass diese Rahmenbedingungen durch das 
Recht als allgemein vermittelnde, ordnende und 
orientierende Funktion wahrgenommen wird, 
muss sich beim Kind frühestmöglich vermit-

7 Auf den Aspekt der Erziehung und Bildung des Men-
schen durch die Familie und ihre Wechselbeziehung zur 
Herrschaftsstruktur der Gesellschaft verweist insbeson-
dere Claessens, D., Familie und Wertsystem, in: Claes-
sens, D./Mayntz-Trier, R./Stammer, O. (Hrsg.), Sozio-
logische Abhandlungen, Heft 4, Berlin 1972, S. 14 ff.
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teln und in seiner Entwicklung entsprechend 
bestätigt werden. 

Es fehlt in Deutschland wie in den meisten 
westlichen Industriestaaten an einer Rechtser-
ziehung, also der Erziehung zum (gegenwärtig 
gültigen) Recht, seinen Institutionen und Ein-
richtungen, aber auch an seiner historischen 
Einordnung und der jeweiligen biografi schen 
Verortung, also dem jeweiligen persönlichen 
Bezug zum Recht, einer aktiven Auseinander-
setzung des Individuums mit den Schnittstellen 
der Gesellschaft. Insbesondere Kinder erfahren 
kaum noch Maßstäbe rechtsgültigen und rechts-
verbindlichen Handelns, sie werden nur unzu-
reichend mit Problemlösungsfähigkeiten aus-
gestattet und haben – dies ist eine Erfahrung 
des Umgangs mit Information, Kommunika-
tion und Medien – eine nahezu ausschließlich 
rezipierende und konsumierende Aufgabe und 
kaum noch entwickelnde, produzierende, kre-
ative Kompetenzen. Kinder und Jugendliche 
werden von der Gesellschaft geduldet und ent-
weder als begehrter und erwünschter Adressat 
der Konsum- und Mediengesellschaft angese-
hen oder als lästiges Produkt der Konfl iktgesell-
schaft empfunden; keinesfalls jedoch werden 
sie als mündige Hoffnungsträger für die Ent-
wicklung und Gestaltung der Zukunft betrach-
tet und gehandhabt8. 

8 Dass mit der zunehmenden Technisierung, die alle ge-
sellschaftlichen Bereiche durchdringt, und der globa-
len technischen Vernetzung eine gesellschaftliche Ent-
mündigung bei scheinbar höchster Individualisierung 
stattfi ndet, haben schon in den 1960er und 1970er Jah-
ren sozialphilosophische Denker und Kritiker wie Ivan 
 Illich, Manès Sperber und Ernest Jouhy herausgearbei-
tet, und insbesondere auf den Paradigmenwechsel zwi-
schen technologischem Fortschritt und kultureller Ent-
wicklung in ihren Arbeiten verwiesen. Bedenkt man, 
dass sie ihre Ausführungen in eine implizite Kritik so-
wohl der konfl iktuellen Maschinerie der Grausamkeiten 
des 20. Jahrhunderts als auch an der sowohl imperi-
alistischen als auch (real-)sozialistischen politischen 
Wirklichkeit stellen und sich als Vorreiter und Wegbe-
gleiter des globalen Lernens und des interkulturellen 
Denkens verstehen, wird deutlich, dass die nach dem 
Zusammenbruch der beiden politischen Blöcke einge-
tretenen Veränderungen für die kulturelle Wirklichkeit 
der Menschen auch weltweite Dimensionen besaßen 
und besitzen. Die sich in ihnen widerspiegelnde Ori-

Jugendrechtshäuser versuchen, diese Lücke 
in der Individualentwicklung, aber auch in der 
Ausbildung der Persönlichkeit im Rahmen der 
gesellschaftlichen Ordnung, zu schließen und 
mit einem großen Spektrum an Leistungen aus-
zufüllen. 

4  Arbeit und Alltag 
im Jugendrechtshaus

Ein komplettes Jugendrechtshaus ist – auf dem 
gemeinsamen Fundament der Rechtspädago-
gik – tätig in vier Schwerpunktbereichen, und 
zwar als:

•  Rechtspädagogische Anlauf-, (Rechts-)Be-
ratungs- und Vermittlungsstelle,

•  Rechtspädagogische Demokratieschule und 
Orientierungsstätte,

•  Partner bei Jugenddelinquenz, Hasskrimina-
lität und im Jugendstrafverfahren,

•  Partner im gesamtgesellschaftlichen und in-
terdisziplinären Zukunftsdiskurs.

Die Arbeit gliedert sich entsprechend diesen 
Schwerpunktbereichen in vier Säulen, die wie 
folgt ausgerichtet werden:

Säule 1: Hilfen durch das Jugendrechtshaus 
als Rechtspädagogische Anlauf-, (Rechts-) 
Beratungs- und Vermittlungsstelle

Angeboten werden

•  individuelle Beratung, Hilfe und Vermittlung 
in Einzelfällen für ratlose Kinder, Jugendli-
che, Eltern, Erzieher und Lehrkräfte

entierungslosigkeit der Menschen ist zugleich Ursache 
wie auch Auswirkung der gegenwärtigen Machtlosig-
keit bei Konfl ikten im Zusammenhang mit Kindern und 
Jugendlichen.
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•  individuelle Demokratie- und Werteschu-
lung durch Erziehung in Form von Bera-
tung, Hilfe und Vermittlung in Einzelfäl-
len9 durch hauptamtliche Mitarbeiter (meist 
Sozialarbeiter und Sozialpädagogen, wenn 
Stelle gefördert) und ehrenamtliche Mitar-
beiter (meist Rechtsanwälte, Richter, Staats-
anwälte, Psychologen, Ärzte, Lehrkräfte, Er-
zieher, Polizeibeamte, Theologen u.v.m.).

Beispiele aus dem Alltag des Jugendrechts-
hauses:

Fall 1: „Willkommen im Jugendrechtshaus. Ich 
heiße Bina. Was führt dich zu uns?“ Wortlos 
kramt Paul (15) ein zerknittertes Schreiben aus 
seiner Tasche und legt es auf den Tisch. „Letzte 
Mahnung.“ Etwa 800 Euro Handyschulden soll 
er bis morgen zahlen, ansonsten das Übliche ... 
„Du kommst sehr spät, Paul. Ich hoffe, ich be-
komme noch einen Anwalt für dich.“ „Nein, 
keinen Anwalt. Den kann ich nicht bezahlen.“ 
„Keine Sorge. Die Beratung durch ‚unsere’ An-
wälte ist für Kinder und Jugendliche kosten-
los.“ 30 Minuten später sitzt Paul als Mandant 
in der Praxis von Rechtsanwalt H. Der veran-
lasst sofort ein Ratenzahlungsangebot an Pauls 
Gläubiger. Seine Gebühren erhält er über die 
Beratungshilfe. 

Fall 2: Mike (17) möchte aus seiner Drogen-
clique aussteigen. Doch wie, ohne sofort im 
Knast zu landen und Repressalien ausgesetzt zu 
sein? Er braucht den Anwalt als Ausstiegshel-
fer. Dieser unterliegt der Schweigepfl icht und 
kann beurteilen, ob Mike sich selbst stellen, 
als Kronzeuge fungieren und/oder den Wohn-
ort wechseln sollte.

Fälle 3  –7:
Matthias (16) wurde durch „rechte Jugendli-
che“ geschlagen.
Hanne (15) will das Bauchnabelpiercing, aber 
ihre Eltern sind dagegen.

9 Vgl. von Hasseln, S., Rechtspädagogische Bausteine 
im Jugendrechtshaus. Wenn Richter, Staatsanwälte und 
Rechtsanwälte in die Schulen gehen, 2001.

Benny (13) wurde von seiner Mutter sexuell 
missbraucht.
Tobias (12) wird von seiner Schule in Regress 
genommen, weil er einen Tisch im Klassenzim-
mer zerkratzt hat.
Dana (18) möchte ausziehen, weil die Eltern 
so ätzend sind. Müssen diese eine auswärtige 
Wohnung zahlen?

Säule 2: Vermittlung von Bildung durch das 
Jugendrechtshaus als Rechtspädagogische 
Demokratieschule und Orientierungsstätte 
für Kinder, Jugendliche und Heranwachsende 
sowie für ihre Eltern, Betreuer, Erzieher und 
Lehrkräfte

Die Vermittlung von Bildungsinhalten zu The-
mengruppen wie (Menschen-)Rechtskennt-
nisse, Rechtsbewusstsein, Demokratiever-
ständnis, Ethik, Moral, Wertebewusstsein und 
Orientierung in Zusammenarbeit mit Kinder-
gärten, Schulen, Jugend(-hilfe-)einrichtungen 
gehört zu den Kernbereichen des Jugendrechts-
hauses. Das Jugendrechtshaus wird hier meist 
als Vermittler zwischen den anfragenden Schu-
len und den im Verzeichnis des Jugendrechts-
hauses eingetragenen ehrenamtlich wirkenden 
Fachreferenten (meist Rechtsanwälte, Rich-
ter, Staatsanwälte, Psychologen, Ärzte, Lehr-
kräfte, Erzieher, Polizeibeamte, Theologen 
u.v.m.). 

Ein sehr erfolgreiches Projekt ist das ehren-
amtliche Gemeinschaftsschulprojekt mit Voll-
juristen „Richter, Staatsanwälte und Rechtsan-
wälte gehen in die Schulen“, das im Jahr 2001 
in Brandenburg in Kooperation mit dem Deut-
schen Richterbund, LV Brandenburg, und dem 
Deutschen Anwaltverein, LV Brandenburg, be-
gonnen und nach und nach in weiteren Bun-
desländern, insbesondere in Mecklenburg-Vor-
pommern durch das Jugendrechtshaus Wismar, 
durchgeführt wird. Stets soll die Vermittlung 
von (Menschen-)Rechtsbewusstsein im Mit-
telpunkt stehen, um Recht als verbindendes, 
Frieden schaffendes Kulturgut in einer Ge-
meinschaft von Menschen unterschiedlicher 
kultureller Wurzeln begreifbar zu machen. Ge-
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boten werden von Schülern gespielte Gerichts-
verhandlungen, Rollenspiele zu Themen wie 
(rechte) Gewalt, Kränkung, Entschuldigung, 
Schadenswiedergutmachung; Erläuterung von 
Gerichtsverhandlungen im Gerichtssaal, Ge-
staltung von Unterrichtseinheiten zu einzelnen 
(aktuellen) Rechtsthemen mit Wertediskussi-
onen. Wichtig ist beim Einsatz von Juristen in 
Schulen die vorherige Koordination mit dem 
Lehrer.

Vor dem Hintergrund des zusammenwach-
senden Europas und einer zunehmend gemein-
samen Rechtsordnung ist das außerschulische 
einwöchige, rechtspädagogische Europa-Schul-
Projekt: „School of Human Law. Fairplay durch 
europäischen Klassenzimmerspaß10“ besonders 

10 Vgl. von Hasseln, S., Plädoyer für ein offenes Gericht 
in einem postmodernen Rechtscenter für alle, Deutsche 
Richterzeitung 1994, 121 ff.
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effektiv. So lernten sich bei den einwöchigen 
europäischen Schüler- und Lehrkräftesemina-
ren im April 2007 und im April 2008 im Jugend-
rechtshaus Prenzlau Schüler von Schulklassen 
aus vier Staaten einschließlich ihrer jeweiligen 
Kulturen, Sprachen und gemeinsamen Regeln 
kennen.

Säule 3: Das Jugendrechtshaus als Partner 
im Zusammenhang mit Jugenddelinquenz, 
Hasskriminalität und im Jugendstrafverfahren

Das Jugendrechtshaus ist als Demokratie- und 
Werteschule mit seinem rechtspädagogischen 
Konzept und seinen fachlich geschulten Mitar-
beitern für eine gezielte Präventionsarbeit mit 
gefährdeten rechtsorientierten Jugendlichen so-
wie zur Rückfallprävention bei Kinder- und Ju-
genddelinquenz, insbesondere Hasskriminali-
tät prädestiniert. Dies geschieht auf freiwilliger 
Basis in Form zur gezielten Behebung von Er-
ziehungs- und Bildungsdefi ziten in Einzel- und 
Gruppenarbeit.

Säule 4: Das Jugendrechtshaus als 
Partner im gesamtgesellschaftlichen und 
interdisziplinären Zukunftsdiskurs.

Jugendrechtshäuser beteiligen sich an aktuellen 
Wertediskussionen über wichtige gesellschaftli-
che Ereignisse, wie etwa die PISA-Studie, An-
stieg oder Abnahme von Jugendkriminalität, 
Europaerweiterung, Schulgesetzgebung, Ge-
setzgebung im Kitabereich, Ausbildungs- und 
Arbeitsplatzgestaltung, Erfolg versprechende 
Jugendhaftvollzugsmodelle, Menschenrechts-
fragen, Kinderarmut11.

11 Seit vielen Jahren sind im Rahmen des Bundesverbandes 
der Jugendrechtshäuser zahlreiche Fachkonferenzen, 
Fachtagungen, rechtspädagogische (Fortbildungs-)Se-
minare konzipiert, organisiert und meist mit zahlreichen 
Kooperationspartnern durchgeführt worden. Außerdem 
wurden Bücher, Broschüren und Dokumentationen he-
rausgegeben. Schließlich werden zunehmend wissen-
schaftliche Projekte, empirische Forschungen und Eva-
luationen rund um die Rechtspädagogik durchgeführt 
(Fachhochschule Lausitz, Brandenburgische Tech-
nische Universität (BTU) Cottbus). Einzelheiten s. 
www.jugendrechtshaus.de. 

5  Ziele, Projekte und Erfahrungen 
der Jugendrechtshäuser 

Das Jugendrechtshaus wirkt im Rahmen aller 
vier Säulen erfolgreich gegen (latenten) Ras-
sismus, (latente) Fremdenfeindlichkeit und 
politischen Extremismus. Jugendrechtshäuser 
schaffen es häufi g, rechtsextreme junge Men-
schen wieder in das Boot der friedlichen Zivil-
gesellschaft zurück zu holen. Es gibt dazu zwar 
keinen „Königsweg“, bei jedem jungen Men-
schen, der in das JRH kommt, muss individuell 
geprüft werden, was getan werden kann. Den-
noch gibt es einige Grundsätze, die bei der Ar-
beit mit jedem (rechts-)extremen jungen Men-
schen berücksichtigt werden:

5.1  Die Wahrnehmung rechter Täter auch als 
Opfer im gesellschaftlichen Bildungs- und 
Erziehungsvakuum

Vor dem Hintergrund, dass sich viele Men-
schen – auch mit Erziehungs- und Vorbildfunk-
tionen – nicht mehr in eine feste Werte- und 
Gesellschaftsordnung eingebettet fühlen, im 
Gegenteil oft glauben, auf dem direkten Weg in 
Anarchie, Barbarei und soziale Verelendung zu 
sein, ist Rechtsextremismus sehr grundsätzlich 
und komplex zu sehen. Viele junge Menschen 
vermissen Orientierung, Wertevermittlung und 
Wertestabilität in der für sie einerseits grenzen-
los, andererseits unüberschaubar erscheinenden, 
globalen Welt, die ihnen aus ihrer Sicht keine 
klaren Maßstäbe für das Leben im Alltag ver-
mittelt. Ein Gefühl des Versagens oder Verlus-
tes in der Leistungsgesellschaft führt zu einem 
Bedürfnis, Macht über andere, die als schein-
bar schwächer erkannt und angenommen wer-
den, auszuüben. 

Noch heute gilt, was etwa der Kieler Kinder- 
und Jugendpsychiater Prof. Dr. Gerd Schütze 
1999 und davor resümierte: Überwiegend han-
dele es sich um schwache Persönlichkeiten 
mit „deutlichen Unreifezeichen“, „unterdurch-
schnittlicher intellektueller Leistungsfähigkeit 
und mit „schweren Sozialisationsstörungen“, 
die „Orientierung“ „ganz offensichtlich in rand-
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sozialen Gruppierungen mit dem entsprechend 
rechtsradikal orientierten Gedankengut“ such-
ten12. So fühlten sich junge Leute zu Neonazis, 
Skinheads und sonstigen „Rechten“ hingezo-
gen, weil ihnen zunächst Gemeinschaftsge-
fühl vermittelt werde und das Gefühl, über-
haupt wertvoll zu sein. Sie genießen es, durch 
ein Furcht erregendes Outfi t – Glatze, Bomber-
jacke und Springerstiefel mit z. T. eingearbeite-
ten Stahlkappen – und gewalttätiges Auftreten, 
Angst zu verbreiten und dadurch die ersehnte 
Macht über andere zu besitzen. Die meisten er-
kennen dabei nicht, dass sie in Wirklichkeit ihre 
eigene wirtschaftliche, soziale und gesellschaft-
liche Existenz massiv gefährden.

Man könnte auch vom „Enfant-terrible-Syn-
drom“ in einem – fast grausam-perfekt anmu-
tenden, weil wertneutralen – Erziehungs- und 
Bildungsvakuum von gesamtgesellschaftlicher 
Dimension sprechen, das wiederum auch auf 
unsere problematische Geschichte zurückzu-
führen ist13. Wir unterlassen es meist, jungen 
Menschen echte Antworten auf existentielle Le-
bensfragen, feste Strukturen und Maßstäbe und 
vor allem Liebe und Zuneigung zu geben. Ge-
walt zum Nachteil anderer dient bei vielen, wie 
in den Medien vorgelebt, als Kick gegen Le-
bensfrust und Lebenslangeweile schlechthin. 

Prof. Schütze erstattete seit Anfang der neun-
ziger Jahre in einer Vielzahl von Gerichtsver-
fahren mit rechtsextremen Hintergrund im Auf-
trag der Gerichte forensisch-psychiatrische 
Gutachten. 

12 Prof. Gerd Schütze, Kinder- und Jugendpsychiater Kiel, 
Gutachter in Hünxe (1991), Hoyerswerda (1991), Wup-
pertal (1992), Rostock (1992), Neuss (1992), Solingen 
(1993), Hattingen (1993), Lübeck (1994 und 1996) und 
Cottbus (1999). zitiert in von Hasseln, S., Wenn Bettnäs-
ser Weltpolitik machen, Betrifft Justiz 2000, S. 304.

13 Vgl. von Hasseln, S., Das Jugendrechtshaus 2000: Ori-
entierungsstätte für junge Menschen in der sozialen 
Stadt des 21. Jahrhunderts, Berlin 2000, S. 81 f.

5.2  Hilfe für politisch motivierte Straftäter im 
Rahmen der einzelnen Säulen im Jugend-
rechtshaus

5.2.1  Hilfen im Rahmen von Säule 1: 
Individuelle Beratung

5.2.1.1  Aussteigerhilfe durch Rechtsanwälte

Der rechtsorientierte Jugendliche wendet sich 
über das Jugendrechtshaus an einen Rechtsan-
walt. Er schildert ihm seinen Wunsch, aus der 
rechten Clique aussteigen zu wollen, hat aber 
begründete Angst vor Repressalien. Der der 
Schweigepfl icht unterliegende Rechtsanwalt 
klärt im Einzelnen ab, ob und welche Straf-
taten begangen worden sind, ob und welche 
Sach- bzw. Personenschäden verursacht wor-
den, inwieweit ein außergerichtlicher Scha-
densausgleich möglich ist, inwieweit seinem 
Mandanten empfohlen werden kann, sich ei-
ner etwaigen Strafverfolgung selbst zu stellen, 
wie die äußeren Bedingungen sind, ob der Ju-
gendliche aus Sicherheitsgründen in eine an-
dere Stadt ziehen muss, u.v.m.

5.2.1.2   Gespräche mit rechtsorientierten 
Jugendlichen im Jugendclub 

Im Jugendrechtshaus wird versucht, Jugendli-
che dort abzuholen, wo sie sind. Das ist, wenn 
er nicht dem Sparrotstift zum Opfer gefallen ist, 
der Jugendclub. Im Jugendclub sprechen betrof-
fene Jugendlichen häufi g ganz offen über ihren 
Ausländerhass: „Ich muss morgens früh aufste-
hen, komme abends spät nach Hause, verdiene 
kaum etwas, kann mir nichts leisten. Und die 
Ausländer? Erstens, was wollen die hier, und 
zweitens, die tun nichts und kriegen alles kos-
tenlos, vom Fernseher bis zur Waschmaschine. 
Bei der letzten Fußball-WM habe ich an der 
Kasse genau gesehen, dass die Ausländer vor 
mir sich einen Fernseher auf Gutschein vom 
Sozialamt kaufen konnten. Ich konnte mir kei-
nen Fernseher leisten. Dann nehmen sie meinen 
Kumpels die Arbeitsplätze und die Wohnungen 
weg und verursachen schwere Verkehrsunfälle. 
Nachts ist man nicht mehr sicher auf den Stra-
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ßen, weil sie laufend Passanten überfallen. Die 
Polizei guckt weg. Es muss doch wenigstens ein 
paar Leute geben, die uns Deutsche beschützen. 
Wenn die Polizei schon versagt, sind wir halt 
aufgerufen, das Viertel sauber zu halten. Na-
türlich tragen wir Springerstiefel und grölen 
auch schon mal (rechte) Lieder. Wir müssen uns 
schließlich irgendwo abreagieren.“

Die meisten Jugendlichen scheinen den-
noch aufgeschlossen gegenüber dem Versuch, 
diese pauschalen Vorurteile zu hinterfragen. Auf 
Nachfragen,

•  wie oft aus eigener Wahrnehmung der Über-
fall auf einen Passanten durch einen Auslän-
der erlebt wurde: Antwort: „Keinen“;

•  welchem Kumpel welcher Ausländer genau 
welche Arbeitsstelle bzw. Wohnung wegge-
nommen habe: Antwort: „Weiß ich nicht“;

•  welcher Verkehrsunfall von welchem Aus-
länder genau verursacht worden war: Ant-
wort: „Weiß ich nicht“;

werden einige merklich nachdenklich.

Zu einem großen Teil bestehen erhebliche 
Informationsdefi zite in allen relevanten Be-
reichen: Landes- und Kulturgeschichte, geo-
grafi sche Fakten und Angaben, geschichtliche 
Einordnungen – sowohl in der eigenen als auch 
in der fremden Kultur. So wissen viele Jugend-
liche nicht, dass Deutschland in den sechziger 
Jahren Ausländer als Gastarbeiter ins Land ge-
holt hat, ihre Kinder und Enkel inzwischen hier 
geboren und aufgewachsen sind und dieses 
Land ebenfalls als Heimat betrachten. Erfah-
ren junge Menschen diese Fakten, werden sie 
meist nachdenklich und regelrecht verunsichert. 
Auf die weitere Frage, ob es denn fair sei, Men-
schen, die hier geboren und aufgewachsen sind, 
aus dem Land zu ‚werfen‘, kommt meist die 
übereinstimmende, spontane Antwort: „Nein.“

5.2.1.3   Elternberatung14. Was tun, wenn 
mein Kind rechts ist

Das Jugendrechtshaus berät auch Eltern, deren 
Kinder in die rechte Szene abgerutscht sind oder 
dorthin abzurutschen drohen.

5.2.1.3.1  Hilfen im Rahmen von Säule 2: 
Vermittlung von Rechtsbewusstsein 
in Schulen und Jugendclubs

Bei dem Einsatz in Schulen sprechen Juristen 
häufi g über Straftatbestände der Volksverhet-
zung, der gefährlichen Körperverletzung, über 
zivilrechtliche Ansprüche von Opfern usw. 
Nach einer solchen Unterrichtseinheit suchen 
nicht selten Schüler das persönliche Gespräch 
mit dem Juristen, outen sich als rechtsorien-
tiert oder rechtsextrem und beginnen über Lö-
sungen zu sprechen. Bei einem solchen Erst-
gespräch möchten sie sich noch nicht immer 
von der rechten Szene lossagen, es ist aber im-
merhin der entscheidende Nachdenkprozess in 
Gang gekommen.

5.2.1.3.2  Hilfen im Rahmen von Säule 3: 
Jugendrechtshäuser als 
Partner im Zusammenhang mit 
Jugenddelinquenz, Hasskriminalität 
und im Jugendstrafverfahren.

Im Bereich dieser schwierigen Spezialmaterie 
ist das JRH meist mit hauptamtlichen Fachkräf-
ten aus den Fachbereichen Sozialpädagogik und 
Psychologie tätig. Angeboten werden:

5.2.1.3.3 

Intensive rechtspädagogische Einzel- und Grup-
penarbeit mit delinquent gewordenen Kindern 
und Jugendlichen außerhalb des Strafverfahrens 
auf freiwilliger Basis durch geschulte Sozialpä-
dagogen, Psychologen und Ärzte mit dem Ziel 

14 Vgl. Peltz, C., Eltern-Handreichung. Handlungsfähig 
bleiben – handlungsfähig werden. Wege aus der rechten 
Szene. Rechtliche Grundlagen und Handlungsempfeh-
lungen für Eltern rechtsextremer Jugendlicher, 2006.
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der (Um-)Orientierung des jungen Menschen. 
(Ausgenommen sind schwerkriminelle Inten-
siv- und therapiebedürftige Straftäter). Ziel ist 
es in erster Linie, dass der junge Mensch lernt, 
sein Handeln zu refl ektieren. Sehr häufi g wer-
den die typischen Jugenddelikte wie Vandalis-
mus und sonstige Sachbeschädigungen, Kör-
perverletzung, einfacher (Straßen-)Raub und 
Straßenverkehrsdelikte aus Frust, Gedanken-
losigkeit, (Lebens-)Langeweile, Imponierge-
habe und Gruppenzwang bei überwiegend al-
koholischer Enthemmung ausgeübt. Dabei hat 
der junge Delinquent meist kein Lebensziel vor 
Augen und ist sich nicht bewusst, dass er durch 
derartige unsinnige Taten sein späteres Leben 
verpfuschen könnte. Der Delinquent soll Le-
bensziele formulieren (meist kommt: „Aus-
bildungs- bzw. Arbeitsstelle, Wohnung, Part-
nerschaft, Auto“) und beginnen, die richtigen 
Weichen zur Erreichung dieser Ziele zu stel-
len, d. h.: geregelter Tagesablauf, Eindämmung 
von Genussmitteln, Lösung von der alten Cli-
que, eventuelle Aussöhnung mit dem Opfer, 
Schadenswiedergutmachung, Kennenlernen 
neuer Freunde und Interessen durch Gruppen-
gespräche, gemeinsame Fahrten usw. 

5.2.1.3.4 Kooperation mit der Justiz

Wenn der Täter es wünscht, wird versucht, das 
staatliche Strafverfahren in enger Kooperation 
mit der Justiz zu unterstützen, um sich trotz 
Verurteilung zu einer Jugend- bzw. Freiheits-
strafe endgültig aus der rechten Szene zu be-
freien zu lernen. In geeigneten Fällen können 
nachgewiesene 

•  Wiedergutmachungsbemühungen (z. B. Be-
scheinigung über die erfolgreiche Teilnahme 
am (interkulturellen) Täter-Opfer-Ausgleich 
bzw. sonstige Erbringung von Wiedergutma-
chungsleistungen);

•  Bemühungen um Bewältigungen der Anfor-
derungen des Alltags (Schulbesuch, Lehrer, 
Arbeit);

•  Bemühungen um Verbesserungen sozialer 
Kompetenz (z. B. Bescheinigung über die er-
folgreiche Teilnahme an einem Antiaggressi-
onstraining, Erwerb eines Mediatorenzertifi -
kat, regelmäßige Einkaufshilfe für behinderte 
und alte Menschen);

•  Tätigkeiten für das Gemeinwohl (z. B. Park-
pfl ege, Neuanstrich des Zauns vom Kinder-
garten, Hilfe bei der Wiederinstandsetzung 
eines Obdachlosenasyls, Mitwirkung an 
Baumpfl anzaktion);

•  Bemühungen um Übernahme von Verant-
wortung (z. B. Aktive Eingliederungshilfe 
oder Übernahme einer Patenschaft für aus-
ländischen Gleichaltrigen, Beteiligung an 
Jugendparlament) Bemühungen um inneren 
und äußeren Neuanfang (z. B. Aussteigen aus 
einer kriminellen Clique, dem Drogenmilieu, 
der rechten Gruppierung) strafmildernd be-
rücksichtigt werden.

5.2.1.3.5  Der interkulturelle Täter-Opfer-
Ausgleich15

Der interkulturelle Täter-Opfer-Ausgleich 
(TOA) ist zur Verinnerlichung des Achtungs-
gebotes, zur Verantwortungs- und zur Mündig-
keitserziehung des Täters sowie zur Trauma-
aufarbeitung des Geschädigten wichtig. Der 
interkulturelle Täter-Opfer-Ausgleich sollte 
sinnvoller Weise zur Anwendung kommen, 
wenn sich (junge) Menschen wegen einer Ge-
waltstraftat zu verantworten haben, der Frem-
denhass oder Rassismus als Motiv zugrunde 
liegt. Der interkulturelle Täter-Opfer-Ausgleich 
kann sowohl außergerichtlich im Jugendrechts-
haus als auch im Gerichtssaal durchgeführt 
werden. Der interkulturelle Täter-Opfer-Aus-
gleich setzt auf beiden Seiten mündige Men-
schen voraus, die freiwillig – und möglichst 
durch ein persönliches Gespräch – eine Ver-
einbarung über die Regelung des schädigenden 

15 Vgl. v. Hasseln, S., Vom Fremdenhass zur Toleranz, In-
terkultureller Täter-Opferausgleich, Neue Justiz 2002, 
182 ff.
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Ereignisses schließen. Diese besteht in einer 
ernst gemeinten Entschuldigung und in der Ver-
einbarung einer Schadensersatz-/Schmerzens-
geldsumme. Findet sie im Gerichtssaal oder im 
Jugendrechtshaus statt, muss der Angeklagte 
zunächst nachweisen, dass er sich mit dem ent-
sprechenden Kulturkreis und Kulturverständnis 
des Opfers befasst hat. Täter und Opfer sollten 
sich persönlich über Gemeinsamkeiten und 
Unterschiede in ihren Kulturen aus dem All-
tagsleben unterhalten; notfalls mit Hilfe eines 
Dolmetschers. Im Einzelnen sind folgende Ge-
sichtspunkte zu berücksichtigen:

(a) Die Einordnung der Straftat als massive 
Interaktionsstörung im Zusammenleben 
mündiger Menschen der Zivilgesellschaft. 
Dies setzt das Erkennen und die Akzep-
tanz, dass eine strafbare Handlung nicht 
duld- und hinnehmbar ist, voraus.

(b) Die Rolle und Bedeutung der Kommu-
nikation als Mittel zur Deeskalation von 
Aggressionen, und zwar zum einen im 
Hassabbau durch Kommunikation zwi-
schen Täter und Opfer und in einem wei-
teren Schritt durch Beseitigung der Inter-
aktionsstörung und die Rückkehr in die 
Zivilisation.

(c) Der interkulturelle TOA im Rahmen der 
Hauptverhandlung als lohnender Spagat 
zwischen Legalitätsprinzip und Hassab-
bau; dabei spielt die Sehnsucht nach einer 
bürgerlichen Existenz, der Bildungsanstoß 
und die Aussteigerhilfe des interkulturellen 
TOA eine wichtige Rolle.

5.2.1.3.4  „Auf der Suche nach Identität“ – 
Der Crash-Kurs vor der 
Verhandlung16

Eingebunden in das Brandenburger Netzwerk 
„HSI“ (Haftvermeidung durch soziale Integra-

16 Autorin dieses Abschnitts ist die Leiterin des Projektes, 
Dipl. Psychologin und Dipl. Pädagogin Erika Kraszon-
Gasiorek († 2010), Hochschule Lausitz, Fachbereich 

tion) bietet das Kompetenzzentrum des Cottbu-
ser Jugendrechtshauses seit 2002 (und davor) 
für mehrfach auffällig und kriminell gewordene 
Jugendliche und Heranwachsende eine Alterna-
tive zu freiheitsentziehenden Sanktionen (Ar-
rest und Jugendstrafe). Als dritter Schwerpunkt 
im Netzwerk „HSI“ wird er als „Ambulantes 
sozialpädagogisches und berufsorientierendes 
Angebot“, umgesetzt. In Kooperation mit der 
Fachhochschule Lausitz, Fachbereich Sozi-
alwesen, wird er als gruppenorientierte Maß-
nahme in Kombination mit Einzelfallarbeit für 
jugendliche und heranwachsende Straftäter, die 
auf ihre Verhandlung warten, durchgeführt. Es 
handelt sich um ein sekundäres und tertiäres 
Präventionsprojekt, das ressourcenorientiert 
an der Entwicklung von sozial-kognitiven und 
emotionalen Persönlichkeitseigenschaften der 
Jugendlichen und Heranwachsenden ansetzt, 
um so ihre soziale Integration in die Gesell-
schaft durch die Verbesserung ihrer Beschäf-
tigungsfähigkeit und ihrer Vermittlung auf 
dem Ausbildungs- und Arbeitsmarkt zu för-
dern. Zugang zum Projekt haben Jugendliche 
und Heranwachsende, die mehrfach straffäl-
lig geworden sind, die weitere deviante Ver-
haltensauffälligkeiten zeigen und akut von Haft 
bedroht sind. Sie wollen freiwillig vor der Ver-
handlung (ohne richterliche Weisung) ihr bis-
heriges Leben überdenken und ihre Persönlich-
keit verändern.

Zu den Besonderheiten des Projektes gehö-
ren eine intensive Betreuung und Begleitung 
über einen Zeitraum von 27 Wochen und die 
Möglichkeit der freiwilligen Nachbetreuung 
über einen Zeitraum von zwei Jahren. Diese 
Arbeit versteht sich unter dem Ansatz der „Ak-
tivierung“ der straffälligen Jugendlichen und 
Heranwachsenden im Sinne der Zielerreichung 
als „anbietende“, „beratende“, „unterstützende“ 
Leistung. Das Projekt wird durch die EU (ESF), 
das Justizministerium des Landes Branden-
burg, durch die Stadt Cottbus und den Land-
kreis Spree/Neiße gefördert. Im Rahmen dieses 
Crashkurses ist es gelungen, die Rückfallquote 

Sozialwissenschaften.
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bei Mehrfach- und Intensivtätern von durch-
schnittlich ca. 70 % stabil auf unter 8 % zu sen-
ken (Evaluation durch die FH Lausitz) und eine 
Kostenersparnis von 47.000 € zu erzielen, bei 
der Annahme einer Einsparung von nur zwei 
Haftplätzen im Jahr!17

5.2.1.3.5 Arbeit mit delinquenten Kindern

Wenn ein Jugendrechtshaus über ausreichend 
personelle Ressourcen verfügt, wird (zeit-)in-
tensiv mit delinquenten Kindern und ihren 
nahen Bezugspersonen, wie Eltern, gearbei-
tet. Diese Arbeit wirkt sich i. d. R. sofort posi-
tiv sichtbar auf das Sozialverhalten des Kindes 
in Kindergarten und Schule aus.

5.2.1.3.4  Pädagogische Betreuung bei der 
Ableistung von Arbeitsaufl agen 
nach dem JGG

Auch dieses Angebot ist abhängig von perso-
nellen Ressourcen im JHR und der Zusammen-
arbeit des JRH mit der örtlichen Justiz, Jugend-
amt und sozialen Diensten.

6  Erfolgsfaktoren der Arbeit der 
Jugendrechtshäuser 

Die Arbeit der Jugendrechtshäuser fußt auf 
einem klaren, transparenten Konzept pragma-
tischen Handelns, das sich an den folgenden 
Punkten orientiert: 

6.1  Der vorurteilsfreie Umgang des Jugend-
rechtshauses mit (rechts-)extremen 
Jugendlichen

Der Umgang mit jungen delinquenten Men-
schen, die in das Jugendrechtshaus kommen, 
muss sich an ihren Maßstäben und Bedürfnis-
sen, ihren Erwartungen und Erfahrungen aus-
richten. Es spielt insbesondere eine große Rolle, 

17 Vgl. auch Erika Kraszon-Gasiorek, in von Hasseln, S., 
Rechtspädagogik. Von der Spaß- in die Rechts- und Ver-
antwortungsgesellschaft, Berlin 2006, S. 

dass Jugendliche nicht mit Vorwürfen oder Vor-
urteilen begegnet wird und dass sie selbst mög-
lichst keinen Gesichtsverlust erleiden. Das JRH 
beteiligt sich aus diesem Grund nicht an Ge-
gendemonstrationen gegen rechts und ver-
gleichbare Aktionen, die rechten jungen Men-
schen signalisieren könnten, man sei gegen sie. 
Das JRH will vielmehr auch nach außen signa-
lisieren, dass es für alle Menschen da ist, die in 
Probleme verstrickt werden; also auch für Op-
fer und für Täter rechter Gewalt. 

6.2  Das Dasein für junge Menschen bei Lei-
densdruck

Diesen Leidensdruck spüren (rechts-)extreme 
Jugendliche, wenn sie (von sich aus oder ange-
regt durch Dritte) merken, dass die rechte Cli-
que keine Geborgenheit, keine wahren Freund-
schaften und keine Werte vermittelt, sondern 
sie oft zur Begehung von Straftaten nötigt und 
dadurch erpressbar macht, sie in soziale Isola-
tion in der Familie und in der sonstigen Gesell-
schaft geraten und Schwierigkeiten im Arbeits-
leben haben.

6.3  Freiwilligkeit

Die Arbeit mit den jungen Menschen beruht 
auf der von ihnen artikulierten Selbstbestimmt-
heit, ihrer Freiwilligkeit, die sie im Entschluss, 
in das Jugendrechtshaus zu kommen und auch 
zu bleiben, ausdrücken. Sie verpfl ichten sich 
selbstbestimmt und aus eigenem Entschluss, 
die zwischen dem JRH und ihnen vereinbarten 
Regeln einhalten.

6.4  

Das unbürokratische Angebot des JRH, ohne 
Anlegung einer Akte, ohne Ansehen der Person, 
vorurteilsfrei und notfalls anonym mit Hilfe von 
Rechtsanwälten, die der Schweigepfl icht unter-
liegen, und sonstigen Fachleuten fachkundig 
helfen zu wollen.

Aufgrund der schwierigen persönlichen 
Umstände, die einen jungen Menschen zum 
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Jugendrechtshaus führen, und der besonderen 
historischen Verantwortung, die sich mit dem 
Verwaltungshandeln für einen Betroffenen aus-
drückt, ist es wichtig, dass persönliche Hilfe 
ohne nachteilige oder nachteilig empfundene 
Dokumente angeboten und signalisiert wird. 

6.5  Der Gedanke der Nützlichkeit

Der junge Mensch muss verstanden haben, dass 
es für sein Leben nützlicher ist und er einzig er-
folgreich sein kann, wenn er sich von der rech-
ten Szene lossagt und dies durch aktives Han-
deln umsetzt, also etwaige Schäden wieder gut 
macht, die angemessene Strafe verbüßt und sich 
dann dauerhaft rechtskonform verhält. 

6.6  Stärken stärken

Das JRH will nicht moralisieren und Vorwürfe 
machen. Es wird als kontraindiziert angesehen, 
einem Menschen, der sich ohnehin schon zu den 
ohnmächtigen Verlierern der Gesellschaft zählt, 
seine Defi zite weiter aufzuzählen. Das Jugend-
rechtshaus will deshalb insbesondere die indi-
viduellen Stärken bekräftigen. 

6.7  

Die konsequente Vermittlung und praktische 
Umsetzung des Human-Law-Prinzips18, mit sei-
nen inhaltlichen Prämissen, den drei Hauptprin-
zipien Empathie, Vernunft und Dynamik (als 
Rückführung der Prämissen menschlichen Zu-
sammenlebens: emotio, ratio und actio) sowie 
den 21 rechtspädagogischen Regeln.

Es muss klar sein, dass das Human-Law-
Prinzip in allen Punkten das Gegenteil von dem 

18 Von Hasseln, S. (Hrsg.),Rechtspädagogik. Von der Spaß- 
in die Rechts- und Verantwortungsgesellschaft. Mit 
einem Vorwort von Prof. Dr. Dieter Rössner und Beiträ-
gen von Dr. Stefan Büttner, Heidi Christoffers, Almuth 
Dictus, Prof. Dr. Wolfgang Farke, Prof. Horst Fels, Jens 
Gnisa, Wolf-Dieter Hasenclever, Wolf Kahl, Erika Kras-
zon-Gasiorek, Ulrike Lewandowski, Matthias Mark-
graf, Wolfgang Rupieper, Roland Schaulies, Monika 
Sellesk und Claudia Teichardt. Berlin 2006. 636 Sei-
ten. ISBN 3-8334-3638-7.

bezweckt, was Rechtsextremisten bezwecken. 
Derjenige, der sich vom Rechtsextremismus 
lossagen möchte, hat also ein hartes Stück Ar-
beit vor sich. Ob die Arbeit mit einem rechten 
Täter dann erfolgreich ist, hängt letztlich ent-
scheidend davon ab, ob folgendes individuel-
les (Langzeit-)Programm konsequent durchge-
führt wird19

•  Hassabbau und Aktivierung von Selbsthei-
lungskräften durch Identitätsfi ndung.

•  Motivierung und Sensibilisierung zum Er-
folg durch gute Taten in der interkulturellen 
Gesellschaft.

•  Selbstbewusstsein durch begleitendes Kom-
petenz- und Konsequenztraining auf dem 
Weg in den neuen Alltag, bis sich dieses ver-
festigt hat.

7  Zukünftige Chancen und 
Herausforderungen für die 
Jugendrechtshäuser 

Gründe, die zum (Aus-)Bildungsnotstand und 
zur Jugendkriminalität führen können, lassen 
sich im Prinzip der drei „V“s20 wie folgt zu-
sammenfassen:

1  Intellektuelle Verarmung bei gleichzeitiger 

2  Emotionaler Verrohung und 

3  Allgemeinem Handlungsversagen.

19 Je nach Schwere des Falls ambulant im Jugendrechts-
haus oder einer sonstigen, qualifi zierten ambulanten 
oder stationären Jugendhilfeeinrichtung oder in der 
JVA. 

20 Analysiert und modelliert durch Jana-Cordelia Pet-
zold, seit zwei Semestern Lehrbeauftragte für das Fach 
Rechts pädagogik an der BTU Cottbus, Inhaberin der 
AtalanteMedien Jana-Cordelia Petzold, einer Agentur 
für integrierte Kommunikationsdienstleistungen und in-
terkulturelles Projektmanagement sowie Beratungsauf-
gaben in diversen Kommunikationsprozessen, im Rah-
men der Gespräche zur „Cultural Diversity“ im Fach 
Rechtspädagogik.

https://doi.org/10.5771/0034-1312-2010-4-530 - Generiert durch IP 216.73.217.60, am 07.05.2026, 21:28:41. © Urheberrechtlich geschützter Inhalt. Ohne gesonderte
Erlaubnis ist jede urheberrechtliche Nutzung untersagt, insbesondere die Nutzung des Inhalts im Zusammenhang mit, für oder in KI-Systemen, KI-Modellen oder Generativen Sprachmodellen.

https://doi.org/10.5771%2F0034-1312-2010-4-530


RdJB 4/2010 543Dokumentation

Die Defi zite äußern sich wie folgt:

Intellektuelle Verarmung: 

Es fehlt zunehmend an Gundlagenwissen, ins-
besondere im elementarschulischen Bereich, 
im Allgemeinwissen und an Spezialfähig- und 
-fertigkeiten (bspw. Instrumentalspiel, Denk-
sportaufgaben, Memorierfähigkeit, mathema-
tische Analyse- und Abstraktionsfähigkeit, 
Ausdrucks- und Formulierungsvermögen in 
der schriftlichen und mündlichen Kommuni-
kation uvm.). 

Die Industriegesellschaften mit ihrem Über-
angebot an fertigen Produkten und umfassenden 
kollektiven Dienstleistungen sowie die Faszi-
nation moderner Kommunikations-, Informa-
tions- und Medientechnologien in der mit dem 
Computer einhergehenden Mensch-Maschine-
Interaktion und seiner zunehmenden Durch-
dringung der gesamten Lebenswelt des Men-
schen hat nach Meinung von Experten21 zu einer 
Vernachlässigung basaler und erweiterter moto-
rischer Fähigkeiten geführt, so dass junge Men-
schen oft kaum noch bspw. eine ausgeprägte 
Handschrift, zeichnerische und grafi sche Fä-
higkeiten, handarbeitliches und handwerkli-
ches Geschick aufweisen. Zunehmend führt 
der als Universalwerk- und Spielzeug empfun-
dene Computer zu einem Zustand völligen Er-
lahmens der Bewegungsfähigkeiten und -mo-
tivationen, also vor allem einer körperlichen 
Inaktivität. 

21 Bereits 1978 hat Joseph Weizenbaum, einer der bedeu-
tendsten Computerwissenschaftler und Vertreter der 
Technikfolgenabschätzung (engl.: Technology Assess-
ment, TA), auf die „intellektuelle Selbstverstümme-
lung“, die „Enthumanisierung“ des Menschen durch 
den unrefl ektierten Einsatz von Naturwissenschaft und 
Technik hingewiesen in: Weizenbaum, J., Die Macht 
der Computer und die Ohnmacht der Vernunft, Frank-
furt 1978, S. 337–366. Auch 1975 bereits spricht ebenso 
Ivan Illich mit seinem Schlüsselwerk „Selbstbegren-
zung. Eine politische Kritik der Technik“ (Reinbek 
1975) auf das Problem der „Entmündigung der Gesell-
schaft“ an.

Emotionale Verrohung:

Es dominiert – insbesondere in Gruppen – nicht 
selten das Recht des (vermeintlich) Stärkeren, 
das sich in archaischen Werten und Wertmaß-
stäben äußert (also bspw. Körperkraft und kör-
perlich geäußerte, insbesondere auch sexuelle 
Aggressivität und Triebsteuerung, Lebensalter 
und Lebenserfahrung, Extrovertiertheit, Auf-
merksamkeits- und Imponiergehabe, Angriffs-
lust und offene Feinseligkeit, Schwarz-Weiß-
Denken22).

Kennzeichnend ist häufi g ein mangelndes 
Selbstwertgefühl und Selbstbewusstsein, das 
mit einer historischen und biografi schen Ein-
ordnung und Verortung des „Ichs“ einhergeht 
(also bspw. die Fähigkeit, zu sagen „Ich bin der 
Sohn des Hauses X und habe dies nicht nötig.“), 
mangelnde Ich-Stärke (auch in der Behauptung 
einer Gruppe gegenüber und in der Fähigkeit, 
Widerstand zu leisten und „Nein“ zu sagen, 
beginnend beim Alkoholkonsum und weiter-
führend bei der Wette, wer welches Mädchen 
„an- und abgreift“) und mangelnde Selbstrefl ek-
tiertheit, also die Fähigkeit, sich selbst aus der 
Perspektive des Anderen zu sehen, zu erkennen 
und zu beurteilen.

Mit der emotionalen Verrohung kann eine 
Hinwendung zum allgemeinen Extremismus 
zutage treten. Dieser kann sich äußern als

• politischer Extremismus (Rechts- und Links-
extremismus, Ausländerextremismus),

• allgemeiner Rassismus, der sich auf Rasse 
und Ethnizität bezieht, oder 

• religiöser Extremismus und Fundamenta-
lismus (dies betrifft alle Religionsgemein-
schaften, insbesondere auch Freikirchen und 
Sekten). 

22 Vgl. auch den Essay von Alice Schwarzer zum Amok-
lauf in einer Schule unter http://www.aliceschwarzer.de/
publikationen/texte-von-alice/wie-es-geschehen-kann-
22010/ 
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Allgemeiner Extremismus kann sich aber auch 
in jedweder Form von Diskriminierung äu-
ßern, die sich auf menschliche Merkmale bzw. 
die menschliche-kulturelle Interaktion bezie-
hen kann23:

− Altersrassismus, also die Diskriminierung 
aufgrund des relativen Alters, und zwar in 
beiden Richtungen: also sowohl von Seiten 
einer jungen der älteren Generation gegen-
über, die anhand ihrer Fähigkeit, Neue Me-
dien und ihre Technologien zu handhaben, 
beurteilt wird, aber auch seitens älterer ge-
genüber jungen Menschen, die von so ge-
nannten „alten Hasen“ als zu wenig lebens- 
oder berufserfahren angesehen werden; ein 
allgemeines Generationenproblem.

− Chauvinismus, also die Diskriminierung 
von (biologischen) Geschlechtsmerkmalen, 
die an der Dualität Mann-Frau festgemacht 
wird und ebenfalls archaischen, primitiven 
Wertmaßstäben unterliegt. Er richtet sich 
vor allem gegen Mädchen und Frauen, die 
als schwach, unwert und überfl üssig erach-
tet werden.

− Sexismus, also die bewusst auf die sexu-
elle Orientierung und die lebensweltliche 
Einstellung gerichtete Diskriminierung. 
Sie betrifft Homo-, Bi-, Transsexuelle und 
Transgender, insbesondere aber auch (un-
verheiratete) Frauen ohne Kind(er).

− Sozialneid und Berufsdiskriminierung. 
Diese neue Form betrifft den bildungsbio-
grafi schen Hintergrund und den wirtschaft-
lichen Lebensstandard von Menschen. Da-
bei tritt sowohl eine Diskriminierung von 
sozial Schwachen durch vermögendere Be-
rufsschichten auf, die sich insbesondere ge-

23 Vgl. Schriften und Portal des Anti-Rassismus Infor-
mations-Centrum Nordrhein-Westfalen (ARIC-NRW) 
unter http://www.aric-nrw.de und der Kooperation des 
ARIC mit dem Gleichbehandlungsbüro Aachen zum 
Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG), das in 
Deutschland seit 2006 in Kraft ist, unter http://www.
agg-ratgeber.de/index.php?lang=de

gen Obdach- und Erwerbslose richtet und 
mit deren „Müßiggang“ und „Schmarotzer-
tum“ gerechtfertigt wird, als auch eine durch 
Sozialneid geäußerte Form von Ausgren-
zung und Diskriminierung, die alle Berufs-
schichten betrifft und differenzierte Neid- 
und Hassmotivationen äußern kann24. Diese 
Form der Diskriminierung ist bisher nur im 
Bereich des Mobbing erkannt, jedoch fehlt 
es noch an empirischen ebenso wie an theo-
retischen Arbeiten. 25

Allgemeines Handlungsversagen: 

Es mangelt bei vielen Kindern und Jugend-
lichen insbesondere an der Fähigkeit, komplex 
und vernetzt zu denken und im Bedarfsfall 
spontan, jedoch überlegt und umsichtig, vor-
ausschauend und auf das Wohl des Anderen und 
des Selbst achtend, zu agieren und reagieren, 
also der Problemlösungskompetenz, die sich in 
der Fähigkeit, pragmatisch zu handeln und da-
bei eine (konstruktive, also durch Produktion, 
durch aktives Handeln, nicht durch bloßes Dul-
den oder Unterlassen erarbeitete) Lösung zu er-
stellen. Ein Beispiel: In einem Einkaufszentrum 
liegt ein Schüler auf dem Boden, die Umstehen-
den debattieren über mögliche Ursachen eines 
Schwächeanfalls, jedoch ruft niemand mit sei-
nem Mobiltelefon den (kostenfreien) Notruf. 
Ein weiteres Beispiel: Schüler sitzen im Win-
ter in einem Klassenraum, bei dem das Ober-
licht geöffnet ist, und beklagen die eindringende 

24 Bspw. Diskriminierung und Ausgrenzung von Teilzeit-
beschäftigten durch Vollzeitbeschäftigte, Neid von Fest-
angestellten gegenüber Freiberufl ern und deren Fle-
xibilität und Selbstbestimmtheit sowie umgekehrt, im 
Neid der Freiberufl er dem festen und regelmäßigen Ein-
kommen, der sozialen Absicherung und Fremdverant-
wortlichkeit der Festangestellten gegenüber; sogar bei 
Spitzenverdienern in den jeweiligen sozialen Status-
symbolen, die mit dem berufl ichen Erfolg und Fort-
kommen assoziiert sind.

25 Vgl. insbesondere den Artikel von Kreye, A., Kampf 
der fremden Kulturen – Dynamik des Rassismus, 
Süddeutsche Zeitung v. 14.07.2009, zum Sozialneid 
und zur sozialpolitischen Dimension des Rassismus, 
http://www.sueddeutsche.de/politik/mord-von-dresden-
multikulturalismus-kampf-der-fremden-kulturen-
1.102606.

https://doi.org/10.5771/0034-1312-2010-4-530 - Generiert durch IP 216.73.217.60, am 07.05.2026, 21:28:41. © Urheberrechtlich geschützter Inhalt. Ohne gesonderte
Erlaubnis ist jede urheberrechtliche Nutzung untersagt, insbesondere die Nutzung des Inhalts im Zusammenhang mit, für oder in KI-Systemen, KI-Modellen oder Generativen Sprachmodellen.

https://doi.org/10.5771%2F0034-1312-2010-4-530


RdJB 4/2010 545Dokumentation

Kälte, jedoch fi ndet sich niemand, der auf das 
Fensterbrett steigt und das Oberlicht schließt. 
Neben der allgemeinen Problemlösungskom-
petenz, also der Fähigkeit, in überschaubaren 
Schritten (Algorithmus) exakt von einer Pro-
blemanalyse über eine Modellierung möglicher 
Lösungen zum Entwurf und der Umsetzung zu 
gelangen und der Überzeugung, dies zu tun, 
mangelt es Kindern und Jugendlichen zuneh-
mend an einem umfassenden Ideenreichtum, an 
der Freude am experimentellen wie am konzep-
tionellen Lernen und Arbeiten und am konstruk-
tiv-kreatives Handeln sowie an der Motivation 
zur gesellschaftlichen Interaktion. 

Die genannten Bereiche zeigen, dass sich alle 
drei herausgearbeiteten Defi zite durch Lern- 
und Arbeitsprozesse bewältigen lassen. Diese 
Aufgaben übernimmt in einem ganzheitlichen 
Ansatz die Rechtspädagogik, die mit ihren drei 
Bestandteilen Vernunft, Empathie und Dyna-
mik exakt auf die Bedürfnisse der Gesellschaft 
ebenso wie des Individuums abgestimmt ist26. 
Insbesondere soll die Wechselbeziehung zwi-
schen persönlicher und gesellschaftlicher Ein-
ordnung und Verantwortung aufgezeigt und in 
praktische Lösungsansätze überführt werden. 

8  Spezielle Bedeutung der drei 
„V‘s“ für die Arbeit
der Jugendrechtshäuser

Für die zukünftige Arbeit der Jugendrechtshäu-
ser bedeutet dies einerseits eine intensive Aus- 
und Fortbildung aller Beteiligten des Netzwer-
kes, also auch die Schulung und das Training 
der verschiedenen Berufsgruppen. Dieser Auf-
gabe widmet sich die aus dem „Bundesverband 

26 Zu den Grundlagen der Rechtspädagogik als wissen-
schaftliches Konzept wird verwiesen auf die Ausfüh-
rungen in von Hasseln, S., Jugendrechtshäuser als 
Module für die innere Sicherheit des freiheitlichen 
Rechtsstaates im 21. Jahrhundert, in: Bundesminis-
terium des Innern (Hrsg.), Theorie und Praxis gesell-
schaftlichen Zusammenhalts – Aktuelle Aspekte der 
Präventionsdiskussion um Gewalt und Extremismus, 
Berlin 2008, S. 261–290.

der Jugendrechtshäuser Deutschland e.V.“ im 
Jahre 2006 gegründete „Akademie für Rechts-
kultur und Rechtspädagogik“ 27. Insbesondere 
werden Module erarbeitet, die die theoretischen 
und praktischen Grundlagen der Rechtspädago-
gik durch ein dezidiertes Kommunikations-, 
Kooperations- und Konfl iktmanagementtrai-
ning erweitern und Fach- und Führungskom-
petenzen im interkulturellen Handlungsfeld28 
vermitteln.

Des Weiteren soll im Jugendrechtshaus der 
emanzipatorische Gebrauch der und Umgang 
mit den Kommunikations-, Informations- und 
Medientechnologien und ihr zielgerichteter 
Einsatz im rechtspädagogischen Umfeld ver-
mittelt und geübt werden. Denn das Internet 
bietet bei entsprechender Nutzung auch die 
Möglichkeit für junge Menschen, sich in Pro-
blemfällen selbständig organisieren und orien-
tieren können. Was bedeutet es, einen Zugang 
zur kulturübergreifenden, technisch ermöglich-

27 Vgl. www.afrr.de. Die Akademie wurde seinerzeit ins 
Leben gerufen, um die wissenschaftlichen Aktivitäten 
im Rahmen des interdisziplinären Zukunftsdiskurses 
konzentrieren, übersichtlicher gestalten und inhaltlich 
besser strukturieren zu können, aber auch, um dem Be-
darf an politisch-kultureller Bildung durch ausgewählte 
Veranstaltungen Rechnung zu tragen. 

28 Interkulturelle Kompetenz versteht sich in diesem Zu-
sammenhang als umfassende Fach-, Methoden-, So-
zial-, Medien- und Kulturkompetenz, die darin mün-
det, sich in jedwedem kulturellen Kontext erfolgreich 
und überzeugend zu bewegen, wobei sich der kulturelle 
Kontext nicht nur ethnisch, geografi sch, politisch, wirt-
schaftlich und sozial differenziert, sondern mithin jeden 
Bereich umfasst, in dem verschiedene, möglicherweise 
sogar einander unvereinbare Werte und Wertmaßstäbe 
existieren. Interkulturelle Kompetenz setzt die größt-
mögliche intellektuelle und emotionale Offenheit bei 
gleichzeitiger umfassenden Problemlösungskompetenz 
voraus; sie wird als höchste Form der Kompetenz in-
terpretiert und als Schlüsselkompetenz für die Welt-
gesellschaft der Zukunft betrachtet; vgl. insbesondere 
Baumer, Th., Handbuch Interkulturelle Kompetenz, Zü-
rich 2002, S. 76 ff. Sie geht kulturwissenschaftlich aus 
den Cultural Studies, erziehungswissenschaftlich aus 
dem Situationsansatz, wirtschaftswissenschaftlich aus 
den Erfordernissen der vernetzten Welt und technolo-
gisch aus dem Paradigmenwechsel zwischen Industrie-, 
Schwellen- und Entwicklungsländern hervor; vgl. Aus-
führungen in Petzold, J.-C., Analyse und Modellierung 
objektgebundener Datenfl üsse, Berlin 2009, S. 125.
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ten Kommunikation zu besitzen? Kann es über 
die Neuen Medien gelingen, mit der Verfüg-
barkeit global vermittelter und in alle Bereiche 
des gesellschaftlichen Lebens reichender In-
formationen eine selbstbestimmte Interaktion 
zu verwirklichen? Können Konfl ikte und Pro-
blembereiche identifi ziert und zielgerichtet be-
wältigt werden? 

Ein Beispiel zur Illustration: Ein Jugendli-
cher/eine Jugendliche bemerkt seine/ihre Hin-
wendung zum eigenen Geschlecht, die im El-
ternhaus und in der Schule nicht toleriert, 
geschweige denn akzeptiert wird. Vorurteile, 
Stereotypen, Klischees und Missverständnisse 
bestimmen die persönliche und gesellschaft-
liche Kommunikation im Umfeld. Im Jugend-
rechtshaus kann er darüber anonym sprechen 
und Tipps für solide Angebote und Informati-
onen im Internet erhalten. So kann er/sie Infor-
mationsportale für seine/ihre höchstpersönliche 
Lebensgestaltung entwerfen, ohne sich einem 
durchaus klärend intendierten Gespräch durch 
einen Anderen mit entsprechenden Fragen und 
der persönlichen Stellung- und Bezugnahme 
aussetzen zu müssen. Er/sie kann insbesondere 
über das Internet lernen:

− sich selbst zu akzeptieren und die gesell-
schaftliche Akzeptanz seiner / ihrer Lebens-
wirklichkeit einzufordern

− die rechtlichen und gesetzlichen Grundlagen 
im Falle diskriminierenden Verhaltens ihm/
ihr gegenüber herausarbeiten

− politisch-kulturelle Bezüge herzustellen und 
individuell-biografi sche Entwürfe zu zeich-
nen.

Diese durch die Kommunikations-, Informa-
tions- und Medientechnologien ermöglichten 
Hilfen und Unterstützungen, die sich aufgrund 
der technischen Gegebenheiten und Möglich-
keiten völlig unpersönlich und unaufdringlich, 
ohne Bezug zu einer Person oder Institution 
für den Betroffenen/die Betroffene eröffnen, 
können bei verantwortungsbewusster Nutzung 

mit ihrer Wissens- und Handlungsvermittlung 
eine wichtige Aufgabe in der Vermeidung und 
Bewältigung von Konfl ikten einnehmen. Ins-
besondere können der Wissenszuwachs, das 
Selbstbewusstsein und das Selbstverständnis 
selbstbestimmt durch den Betroffenen bzw. die 
Betroffene gesteuert und reguliert werden29. In 
einem nächsten Schritt kann sich – nun wieder 
auf dem Wege eines Gespräches, also der inter-
personellen Kommunikation Face-to-Face ein 
Gespräch mit einem kompetenten Partner avi-
siert und entwickelt werden. 

Außerdem sollte die weltweite Vernetzung 
vor allem in Bezug auf die Darstellung, Wahr-
nehmung und Wirkung kultureller und medialer 
Ausdrucksformen als Chance und Herausfor-
derung für die globale Begegnung empfunden 
und entsprechend vermittelt werden. Das In-
ternet bietet hier eine Fülle von Portalen für 
Dokumente, Stätten und Ausdrucksformen bei-
spielsweise des UNESCO-Weltkultur- und -na-
turerbes, auf das besonders aufmerksam ge-
macht werden sollte30. 

Darüber hinaus wird das Konzept der „Kul-
turellen Vielfalt“ (engl. Cultural Diversity) und 
des Diversity Management31 als Gegenkonzept 

29 Siehe Winter, R., Digitale Medien, kulturelle Kontexte 
und demokratische Partizipation, in: Banse, G./Wieser, 
M./Winter, R. (Hrsg.), Neue Medien und kulturelle Viel-
falt. Konzepte und Praktiken, Reihe: Network Cultural 
Diversity and New Media, Vol. 13, Berlin 2009, S. 121–
138.

30 Das UNESCO-Weltkulturerbe hat vor allem durch seine 
Eigenschaft als das gemeinsame Erbe der Menschheit 
eine sowohl identitätsstiftende, als auch vermittelnde 
Wirkung. Die Wahrnehmung des Anderen im Eigenen 
und umgekehrt sollte sich zukünftig vor allem auch bil-
dungspolitisch wiederfi nden, dies ist bisher in Deutsch-
land ebenfalls nur unzureichend in den curricularen In-
halten der Schulen und Kindertagesstätten verankert.

31 Das „Diversity Management“ bezeichnet eine Füh-
rungskultur, in der die Vielfalt der Menschen und ihre 
mannigfaltigen Eigenschaften, Merkmale und Fähig- 
und Fertigkeiten sowie ihre Handlungs- und Lebensent-
würfe als impliziter Faktor und als besondere Chance für 
die Weiterentwicklung des jeweiligen Unternehmens, 
Betriebes, der Institution bzw. Organisation angesehen 
wird; vgl. Koch, E., Globalisierung: Strategie und Ko-
operation – 12 Thesen, in: Zimmermann, B. (Hrsg.), In-
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jedweder Diskriminierung und Ausgrenzung, 
als Basiskonzept in der fachlichen Arbeit wich-
tig und muss auch als solches thematisiert und 
vermittelt werden. Hier sind beispielsweise die 
politische Korrektheit in Sprache und Verhal-
ten der behördlichen und geschäftlichen Wirk-
lichkeit, im unternehmerischen Denken und 
Handeln und im Auftreten und Erscheinungs-
bild von Erziehungs- und Bildungsverant-
wortlichen, insbesondere Lehrern, Erziehern, 
Sozialpädagogen, aber auch Kommunal-, Lan-
desbeamten und Bundesbeamten von besonde-
rer Bedeutung32. 

9  Ausblicke

Jugendrechtshäuser stehen auf einem soliden, 
trag-, ausbau- und zukunftsfähigen Konzept. 
Sie beachten, fordern und fördern die Rechte 
von Kindern und Jugendlichen auf der Basis 
der Kinderrechtskonvention. Sie sorgen für den 
Erhalt der Demokratie, der Vielfalt, der Rechts-
staatlichkeit und der sozialen Gerechtigkeit auf 
der Basis des Grundgesetzes. 

Im Zuge der immer stärker ausgreifenden 
wirtschaftlichen Enge, die sich mit der Krise 
in allen Ländern, in allen Kulturen und in al-
len Bereichen sowie einer umso stärker pro-
gnostizierten Armut, dem Verfall individueller 
und gesellschaftlicher Wertegefüge antizipieren 
lässt, wird auch der Bedarf an Jugendrechtshäu-
sern, entsprechenden Netzwerken sowie quali-
fi ziertem Personal in Deutschland und Europa, 

terdisziplinarität und Interkulturalität, Texte des Fach-
bereich Allgemeinwissenschaften, Bd. 2, München und 
Mering 2005, S. 85  –110. Es ist heute in vielen weltweit 
operierenden Unternehmen, wie IBM und Microsoft, 
Bestandteil der Führungskultur. In den Neuen Bundes-
ländern wurde es im akademischen Bereich erstmals an 
der Brandenburgischen Technischen Universität Cottbus 
im Jahre 2009 als Führungs- und Leitprinzip verankert 
und mit entsprechenden Veranstaltungen weitreichend 
ausgekleidet. 

32 Entsprechende Veranstaltungen können durch die „Aka-
demie für Rechtskultur und Rechtspädagogik“ angebo-
ten werden und sind für verschiedene Berufsgruppen in 
Vorbereitung.

aber auch im außereuropäischen, internationa-
len Raum steigen, so dass neben dem Ausbau 
und der Erweiterung der lokalen, regionalen 
und nationalen Netzwerke und einer dement-
sprechenden Reaktion der Kommunen, Län-
der und des Bundes mit langfristigen Program-
men auch eine weitere, globale Entsprechung 
der Jugendrechtshäuser, möglicherweise in en-
ger Zusammenarbeit mit der UNESCO, erfor-
derlich werden und entsprechend in Betracht 
gezogen werden muss. 

Verf.:  Vorsitzende Richterin am Landgericht 
Sigrun von Hasseln-Grindel, Landge-
richt, Gerichtsstraße 3–4, 03046 Cott-
bus, E-Mail: hasseln@hasseln.de

 Dr. Jana-Cordelia Petzold, Potsda-
mer Straße 9, 03046 Cottbus, E-Mail: 
jc.petzold@atalante-medien.de
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